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SENAT 

 
 
Unterlage für die 67. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg (1. Sitzung im Wintersemester 
2011/2012) am 19. Oktober 2011 
 
Drucksache-Nr.: 292/67/1 WiSe 2011/2012 
Ausgabedatum: 12. Oktober 2011 

 

 
TOP 6 ORDNUNGEN DER LEUPHANA PROFESSIONAL SCHOOL, HIER: BESCHLUSSFASSUNG DURCH DEN SENAT 
 B) ERSTE ÄNDERUNG DER FACHSPEZIFISCHEN ANLAGE FÜR DEN MBA-STUDIENGANG SUSTAINABILITY 

MANAGEMENT (ANLAGE 5.2) ZUR RAHMENPRÜFUNGSORDNUNG FÜR DIE FAKULTÄTSÜBERGREIFENDEN 
WEITERBILDENDEN MASTERSTUDIENGÄNGE DER LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG 

Bezug: Sitzung der ZSK Professional School am 29.09.2011 

 

 
 
Sachstand: 
Die Professional School legt einen ersten Änderungsentwurf der Anlage Nr. 5.2 (fachspezifische Anlage für den MBA-
Studiengang Sustainability Management) zur Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden weiterbilden-
den Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg vor, welcher von der Studienkommission der Professio-
nal School am 29. September 2011 zur Empfehlung an den Senat beschlossen wurde.  
 
Gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 NHG erlässt der Senat eine solche Ordnung.  
 
Begründung der Änderung:  
Punkt 1: 
a) In der bezugnehmenden Formulierung auf „Modulübersicht“ wird der Text sprachlich und inhaltlich an die Bezüge 

in anderen FSA der Hochschule angepasst. 
b) Die historisch gewachsenen sehr differenzierten Angaben in zwei verschiedenen Tabellen (siehe auch Punkt 3c), 

wurden in eine einheitliche und flexiblere Zusammenstellung gebracht, die bereits in den fakultätsübergreifenden 
berufsbegleitenden Bachelorstudiengängen Anwendung findet und eine  häufigen formellen Anpassungsbedarf 
der FSA bei kleinsten Änderungen vermeiden hilft. Auch wenn aufgrund der neuen Zusammenstellung vom Studi-
engang alles in Änderungsrot vermerkt ist, wurden – bis auf folgenden Anpassungen – die bisherigen Angaben 
übernommen: 

a. Ü1b – Definition von zwei Teilprüfungsleistungen: Aus didaktischen Überlegungen und aufgrund 
der Spezifika eines Blended-Learning-Studienganges werden zwei Teilprüfungsleistungen definiert. 
Präsentationstechniken und Rhetorik werden im Rahmen einer Präsenzveranstaltung von entspre-
chenden Experten benotet (Referat oder Projektarbeit), die restlichen Prüfungsleistungen werden 
im Rahmen einer Hausarbeit erbracht (Gewichtung 50:50).  

b. Ü2 – Definition von zwei Teilprüfungsleistungen: Aufgrund der spezifischen Kombination aus Prä-
senz- und Fernlehre werden zwei Teilprüfungsleistungen definiert. Die Fernlehrteile werden in Form 
einer Hausarbeit geprüft, die weiteren Prüfungsteile sind mit einem Projekt verknüpft und werden 
in Form einer Projektarbeit oder eines Referates geprüft (Gewichtung 2:3) 

c. F6 SuM – Definition von zwei Teilprüfungsleistungen: Aufgrund didaktischer Überlegungen wird die 
Prüfungsform im Modul 6 in ein Referat und eine Projektarbeit aufgeteilt (Gewichtung 2:3). Diese 
Aufteilung wird gewählt, da die Teilprüfungsleistungen von unterschiedlichen Prüfern abgenom-
men werden sollen und die Vergabe einer Note für das Referat als didaktisch besonders wertvoll 
angesehen wird.  

d. Konkretisierung des Hinweises auf die Wahlmöglichkeiten in den fachlichen Modulen (**). Hierbei 
wurde korrigiert, dass die Wahlmöglichkeiten nur zwischen Modul 4a und 4b sowie zwischen 5a 
und 5b bestehen. 
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Punkt 2: 
Es wird einer spezifische Lehr- und Lernform gem. § 4a Abs. 2 RPO definiert: Kombinierte Veranstaltung (KV). Auf-
grund der Spezifika des Studienganges Sustainability Management als Fernstudiengang mit Präsenzphasen (Blended 
Learning) wird mit der kombinierten Veranstaltung eine besondere Lehr-/Lernform definiert. Die kombinierte Veran-
staltung führt mindestens 3 der typischerweise eingesetzten Lehr-/Lernarrangements (Vorlesungen, Übungen, Semi-
nare, Fernlehre, Case Study, Projekt) zusammen und integriert diese zu einer didaktisch sinnvollen Form. Bei der 
Benennung der Lehr- und Lernform wurde nach Rücksprache mit Team Q bewusst auf die Verwendung der bereits 
anders definierten Form der „integrierten Veranstaltung“ vermieden. 

 
Punkt 3: 

a) Korrektur des Hinweises zu den (Teil-)Prüfungsleistungen gem. §§ 7 Abs. 3 und 12 Abs. 1: Bezug zur Modul-
übersicht, in der die Teilprüfungsleistung mit ihrer jeweiligen Gewichtung definiert sind. 

b) Notwendigkeit den Bezug zu ändern. 
c) Begründung siehe Punkt 1b 

 
Punkt 4:  
Ergänzung eines um 100 % verlängerten Bearbeitungszeitraumes für eine erweiterte Masterarbeit. Die regulär 15 CP 
umfassende Masterarbeit kann auf Antrag auf einen Umfang von 30 CP erweitert werden (Option zur Erbringung 
zusätzlicher CP für Bachelorstudierende). Der Bearbeitungsumfang wird aufgrund der zu bearbeitenden anspruchs-
vollen Fragestellung mit umfangreicher Empirie auf das Doppelte ausgedehnt und beträgt für Teilzeitstudierende 
maximal 12 Monate und für Vollzeitstudierende maximal 6 Monate. 
 

 
Beschlussvorschlag 
Der Senat beschließt gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 NHG  die fachspezifische Anlage für den MBA-Studiengang Sustainabi-
lity Management zur Rahmenprüfungsordnung (Anlage 5.2) für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden Master-
studiengänge der Leuphana Universität Lüneburg in der Fassung Drs. 292/67/1 WiSe 2011/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. 

Erste Änderung der Anlage 5.2 (fachspezifische Anlage für den MBA-Studiengang Sustainability Management) zur Rahmenprü-
fungsordnung für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengängen der Leuphana  

Universität Lüneburg 
 
 
Aufgrund des § 41 Abs. 1 Satz 2 NHG hat der Senat der Leuphana Universität Lüneburg am 19. Oktober 2011 die nachfolgende Anlage Nr. 5.2 (fachspezifische Anlage 
für den MBA-Studiengang Sustainability Management) zur Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der 
Leuphana Universität Lüneburg vom 31. März 2008 (Leuphana Gazette Nr. 6/08), zuletzt geändert mit der Bekanntgabe vom 25. November 2010 (Leuphana Gazette Nr. 
17/10), beschlossen. Das Präsidium hat diese Änderung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG am TT.MM.2011 genehmigt. 
 
 
A B S C H N I T T  I 
 
Die Anlage Nr. 5.2 (fachspezifische Anlage für den MBA-Studiengang Sustainability Management) zur Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden wei-
terbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg vom 31. März 2008 (Leuphana Gazette Nr. 6/08) wird wie folgt geändert: 
 
1. Zu § 4 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) „nach folgendem Studienplan“ wird durch „nach folgender Modulübersicht“ ersetzt. 
b) die folgende tabellarische Übersicht sowie die Legende hierzu werden durch folgende tabellarische Übersicht und Legende ersetzt: 
 

Modulübersicht MBA Sustainability Management 
Modul Inhalt Semester Veranstaltungsformen 

(Art u. Anzahl v. Veran-
staltungen) 

Modulan-
forderungen Prü-
fungsleistung 

CP Kommentar 

Ü1a SuM* 

Person und Interak-
tion, Fokus Metho-
denkompetenz 

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens, 
Selbstmanagement, Problemlöse- und 
Prognosemethoden, Kreativitätstechniken 

1 Kombinierte Veranstal-
tung 

1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung  

5  

Ü1b SuM* 

Person und Interak-
tion, Fokus Sozial-
kompetenz 

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens, 
Selbstmanagement, soziale Kompetenz, 
Präsentationstechniken, Rhetorik 

1 2 Seminare, 1 Übung 
und Fernlehre 

1 Hausarbeit und 1 
Referat oder 
1 Hausarbeit und 1 
Projektarbeit  

5  

Ü2 SuM 

Organisation und 
Veränderung 

Nachhaltiges Personalmanagement, Quali-
tätsmanagement, Projektmanagement, 
Teamentwicklung oder Verhandlungsfüh-
rung 

2 Kombinierte Veranstal-
tung 

1 Hausarbeit und  
1 Projektarbeit oder 
1 Hausarbeit und 1 
Referat (2:3) 

5  

Ü3 

Gesellschaft und 
Verantwortung 

Führung & Verantwortung, Verantwor-
tungsvolle Gestaltung von Veränderungs-
prozessen, Ethik & Werte 

3 3 Seminare  1 Portfolioprüfung 5  

F1 SuM Grundlagen 
des Nachhaltigkeits-
managements 

Einführung in das Nachhaltigkeitsma-
nagement, Grundlagen einer nachhaltigen 
Entwicklung, Grundlagen des Manage-
ments, Güterwirtschaftliches Manage-
ment, Finanzierung & Investition 

1 1 Vorlesung, 1 Seminar 
und Fernlehre 

1 Hausarbeit oder 
1 Portfolioprüfung 
oder 1 Projektarbeit 

5  

F2 SuM Perspektiven 

und Konzepte des 

Nachhaltigkeits-

managements 

Marktorientiertes Nachhaltigkeitsma-
nagement, Normen & Standards des 
Nachhaltigkeitsmanagements, Kooperati-
ves und Interessenpolitisches Nachhaltig-
keitsmanagement, Konzepte & Instrumente 
des Nachhaltigkeitsmanagements 

1 Fernlehre 1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung 
oder 1 Projektarbeit 

5  

F3 SuM Rahmenbe-

dingungen nachhal-

tiger Unternehmens-

führung 

Markt- & Staatsversagen, Sustainability 
Economics, Risk Governance, Wirtschafts- 
und Umweltrecht 

2 Fernlehre 1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung 

5  

F4a SuM** Messung 
und Bewertung un-
ternehmerischer 
Nachhaltigkeit 

Environmental & Sustainability Ac-
counting, Ökobilanzierung, Nachhaltig-
keitskennzahlen, Betriebliche Umweltin-
formationssysteme 

2 Fernlehre 1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung 

5  

F4b SuM** Entre-
preneurship & Grün-
dungs-management 

Sustainable Entrepreneurship, Social Ent-
repreneurship, Wettbewerbsstrategien, 
Grundlagen und Praxis des Gründungsma-
nagements 

2 Fernlehre  1 Hausarbeit oder 
1 Projektarbeit oder 
1 Portfolioprüfung 

5  

F5a SuM** Produk-
tion, Logistik & 
Technologie-
management 

Produktion & Logistik, nachhaltiges Pro-
duktionsmanagement, Supply Chain Ma-
nagement, nachhaltigkeitsorientiertes 
Technologie- und Innovationsmanagement 

3 Fernlehre 1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung 

5  

F5b SuM** Corpo-
rate Social Respon-
sibility 

Corporate Social Responsibility, Corporate 
Governance, Nachhaltigkeitskommunikati-
on, Ethische Unternehmensführung,  
Diversity Management, Management von 
Nonprofit-Organisationen 

3 Fernlehre 1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung 

5  
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F6 SuM Nachhaltige 
Unternehmens-
führung 

Strategisches Management, Nachhaltig-
keitsmarketing, Finanzmarktor0ientiertes 
Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltig-
keitscontrolling, Instrumente des strategi-
schen Managements 

3 1 Projekt und Fernlehre 1 Projektarbeit und 
1 Referat (3:2) 

5  

MA SuM MA SuM Master Thesis 4  1 Masterarbeit 15  

       

 

* Die Studierenden wählen eine der folgenden Spezialisierungen in den überfachlichen Modulen (Wahlpflicht): 
- Ü1a SuM Person und Interaktion, Fokus Methodenkompetenz oder  
- Ü1b SuM Person und Interaktion, Fokus Sozialkompetenz  
**Die Studierenden wählen zudem in den fachlichen Modulen 4 und 5 jeweils eine der angegebenen Alternativen (Wahlpflicht): 
- F4a SuM Messung und Bewertung unternehmerischer Nachhaltigkeit oder 
- F4b SuM Entrepreneurship & Gründungsmanagement  
- F5a SuM Produktion, Logistik & Technologiemanagement oder 
- F5b SuM Corporate Social Responsibility 

 
2. Nach „ …Responsibility“ wird folgender neuer Absatz eingefügt: 

 
„Zu § 4a Abs. 2 
Ergänzend zu den in § 4a Abs. 2 definierten Lehr- und Lernformen wird im Studiengang Sustainability Management aufgrund des spezifischen Charakters eines 
Blended-Learning-Studienganges folgende Lehr- und Lernform definiert: 

- Kombinierte Veranstaltung (KV): In einer kombinierten Veranstaltung werden verschiedene, für ein Blended-Learning-Studium typische Lehr- und Lernfor-

men zu einer didaktisch sinnvollen kombinierten Form verbunden. Im Studiengang MBA Sustainability Management bestehen kombinierte Veranstaltungen 

aus mindestens 3 der folgenden Lehr- und Lernformen: Vorlesung, Übung, Seminar, Fernlehre, Case Study, Projekt. Die Anteile der einzelnen Lehr- und 

Lernformen können dabei in Hinblick auf die spezifischen didaktischen Anforderungen und zu vermittelnden Kompetenzen unterschiedlich gewichtet und 

zeitlich gestaltet werden.“  

3. Zu § 7 Abs. 3 und § 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) „§7 Abs. 3 und § 12 Abs. 1“ wird durch „§9 Abs. 3“ ersetzt, 
b) „aus folgender Tabelle“ wird durch „aus der oben angegebenen Tabelle“ ersetzt, 
c) die nach „Modulbeschreibungen“ folgenden tabellarische Übersicht wird ersatzlos gestrichen 

 
4. Zu § 13 Abs. 5 wird durch folgenden Satz ergänzt: 

„Der Bearbeitungszeitraum für eine erweiterte Masterarbeit im Umfang von 30 CP wird auf das Doppelte der regulären Bearbeitungszeit verlängert und beträgt im 
Teilzeitstudium insgesamt 12 Monate und im Vollzeitstudium 6 Monate.“ 

 
 

A B S C H N I T T  II 
 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch den Stiftungsrat der Leuphana Universität Lüneburg am Tage nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Mittei-
lungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. 
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Entwurf der Neufassung der Anlage Nr. 5.2 (fachspezifische Anlage für den MBA-Studiengang  
Sustainability Management) zur Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden Master-

studiengänge der Leuphana Universität Lüneburg  

 
Aufgrund des § 41 Abs. 1 Satz 2 des Nds. Hochschulgesetzes i. d. Änderungsfassung vom 21. November 2006 (Nds. GVBl. S. 538) hat der Senat der 
Leuphana Universität Lüneburg am 19. März 2008 die nachfolgende Anlage Nr. 5.2 (fachspezifische Anlage für den MBA-Studiengang Sustainability 
Management) zur Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüne-
burg vom 31. März 2008 (Leuphana Gazette Nr. 6/08) beschlossen. Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg hat die Anlage gem. § 37 Abs. 
1 Satz 3 Nr. 5b NHG am TT.MM.JJ genehmigt.  

 
 

Anlage Nr. 5.2 (fachspezifische Anlage für den MBA-Studiengang  
Sustainability Management) zur Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden Master-

studiengänge der Leuphana Universität Lüneburg  

 

Die Regelungen der Rahmenprüfungsordnung für die fakultätsübergreifenden Weiterbildungsstudiengänge der Leuphana Professional School werden wie folgt 
ergänzt: 
 
Zu § 3: 
Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Abschlussgrad „Master of Business Administration (MBA)“ vergeben. 
 
Zu § 4 Abs. 1: 
Die Regelstudienzeit für das berufsbegleitende Masterstudium beträgt 4 Semester, für das Vollzeitstudium 2 Semester. 
 
Zu § 4 Abs. 4: 
Der Studiengang umfasst 60 Creditpoints. Er besteht aus 3 überfachlichen Modulen und 6 Fachmodulen mit einem Umfang von jeweils 5 Creditpoints sowie der Er-
stellung einer Masterarbeit im Umfang von 15 Creditpoints. Aufbau und Inhalt der Module richten sich nach folgender Modulübersicht für das berufsbegleitende Teil-
zeitstudium, wobei auf das 4. Semester ledig die Masterabschlussarbeit entfällt: 
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Modulübersicht MBA Sustainability Management 
Modul Inhalt Semester Veranstaltungsformen 

(Art u. Anzahl v. Veran-
staltungen) 

Modulan-
forderungen Prü-
fungsleistung 

CP Kommentar 

Ü1a SuM* 

Person und Interak-
tion, Fokus Metho-
denkompetenz 

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens, 
Selbstmanagement, Problemlöse- und 
Prognosemethoden, Kreativitätstechniken 

1 Kombinierte Veranstal-
tung 

1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung  

5  

Ü1b SuM* 

Person und Interak-
tion, Fokus Sozial-
kompetenz 

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens, 
Selbstmanagement, soziale Kompetenz, 
Präsentationstechniken, Rhetorik 

1 2 Seminare, 1 Übung 
und Fernlehre 

1 Hausarbeit und 1 
Referat oder 
1 Hausarbeit und 1 
Projektarbeit  

5  

Ü2 SuM 

Organisation und 
Veränderung 

Nachhaltiges Personalmanagement, Quali-
tätsmanagement, Projektmanagement, 
Teamentwicklung oder Verhandlungsfüh-
rung 

2 Kombinierte Veranstal-
tung 

1 Hausarbeit und  
1 Projektarbeit oder 
1 Hausarbeit und 1 
Referat (2:3) 

5  

Ü3 

Gesellschaft und 
Verantwortung 

Führung & Verantwortung, Verantwor-
tungsvolle Gestaltung von Veränderungs-
prozessen, Ethik & Werte 

3 3 Seminare  1 Portfolioprüfung 5  

F1 SuM Grundlagen 
des Nachhaltigkeits-
managements 

Einführung in das Nachhaltigkeitsma-
nagement, Grundlagen einer nachhaltigen 
Entwicklung, Grundlagen des Manage-
ments, Güterwirtschaftliches Manage-
ment, Finanzierung & Investition 

1 1 Vorlesung, 1 Seminar 
und Fernlehre 

1 Hausarbeit oder 
1 Portfolioprüfung 
oder 1 Projektarbeit 

5  

F2 SuM Perspektiven 

und Konzepte des 

Nachhaltigkeits-

managements 

Marktorientiertes Nachhaltigkeitsma-
nagement, Normen & Standards des 
Nachhaltigkeitsmanagements, Kooperati-
ves und Interessenpolitisches Nachhaltig-
keitsmanagement, Konzepte & Instrumente 
des Nachhaltigkeitsmanagements 

1 Fernlehre 1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung 
oder 1 Projektarbeit 

5  

F3 SuM Rahmenbe-

dingungen nachhal-

tiger Unternehmens-

führung 

Markt- & Staatsversagen, Sustainability 
Economics, Risk Governance, Wirtschafts- 
und Umweltrecht 

2 Fernlehre 1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung 

5  

F4a SuM** Messung 
und Bewertung un-
ternehmerischer 
Nachhaltigkeit 

Environmental & Sustainability Ac-
counting, Ökobilanzierung, Nachhaltig-
keitskennzahlen, Betriebliche Umweltin-
formationssysteme 

2 Fernlehre 1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung 

5  

F4b SuM** Entre-
preneurship & Grün-
dungs-management 

Sustainable Entrepreneurship, Social Ent-
repreneurship, Wettbewerbsstrategien, 
Grundlagen und Praxis des Gründungsma-
nagements 

2 Fernlehre  1 Hausarbeit oder 
1 Projektarbeit oder 
1 Portfolioprüfung 

5  

F5a SuM** Produk-
tion, Logistik & 
Technologie-
management 

Produktion & Logistik, nachhaltiges Pro-
duktionsmanagement, Supply Chain Ma-
nagement, nachhaltigkeitsorientiertes 
Technologie- und Innovationsmanagement 

3 Fernlehre 1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung 

5  

F5b SuM** Corpo-
rate Social Respon-
sibility 

Corporate Social Responsibility, Corporate 
Governance, Nachhaltigkeitskommunikati-
on, Ethische Unternehmensführung,  
Diversity Management, Management von 
Nonprofit-Organisationen 

3 Fernlehre 1 Hausarbeit oder 1 
Portfolioprüfung 

5  

F6 SuM Nachhaltige 
Unternehmens-
führung 

Strategisches Management, Nachhaltig-
keitsmarketing, Finanzmarktorientiertes 
Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltig-
keitscontrolling, Instrumente des strategi-
schen Managements 

3 1 Projekt und Fernlehre 1 Projektarbeit und 
1 Referat (3:2) 

5  

MA SuM MA SuM Master Thesis 4  1 Masterarbeit 15  

       

 

* Die Studierenden wählen eine der folgenden Spezialisierungen in den überfachlichen Modulen (Wahlpflicht): 
- Ü1a SuM Person und Interaktion, Fokus Methodenkompetenz oder  
- Ü1b SuM Person und Interaktion, Fokus Sozialkompetenz  
**Die Studierenden wählen zudem in den fachlichen Modulen 4 und 5 jeweils eine der angegebenen Alternativen (Wahlpflicht): 
- F4a SuM Messung und Bewertung unternehmerischer Nachhaltigkeit oder 
- F4b SuM Entrepreneurship & Gründungsmanagement  
- F5a SuM Produktion, Logistik & Technologiemanagement oder 
- F5b SuM Corporate Social Responsibility 
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Abweichend zu der o.a. Darstellung gelten für das Vollzeitstudium über 2 Semester folgende Regelungen: 
Im ersten Semester sind bei Einhaltung der Regelstudienzeit zusätzlich alle Kurseinheiten zu studieren, die im berufsbegleitenden Teilzeitstudium im dritten Semester 
angeboten werden. Im zweiten Semester ist bei Einhaltung der Regelstudienzeit zusätzlich die Masterabschlussarbeit zu erstellen. 
 
Zu § 4a Abs. 2 
Ergänzend zu den in § 4a Abs. 2 definierten Lehr- und Lernformen wird im Studiengang Sustainability Management aufgrund des spezifischen Charakters eines Blen-
ded-Learning-Studienganges folgende Lehr- und Lernform definiert: 

- Kombinierte Veranstaltung (KV): In einer kombinierten Veranstaltung werden verschiedene, für ein Blended-Learning-Studium typische Lehr- und Lernfor-

men zu einer didaktisch sinnvollen kombinierten Form verbunden. Im Studiengang MBA Sustainability Management bestehen kombinierte Veranstaltungen 

aus mindestens 3 der folgenden Lehr- und Lernformen: Vorlesung, Übung, Seminar, Fernlehre, Case Study, Projekt. Die Anteile der einzelnen Lehr- und 

Lernformen können dabei in Hinblick auf die spezifischen didaktischen Anforderungen und zu vermittelnden Kompetenzen unterschiedlich gewichtet und 

zeitlich gestaltet werden. 

Zu § 9 Abs. 3: 
Die modulabschließenden (Teil-)Prüfungen ergeben sich aus der oben angegebenen Tabelle. Die Gewichtung einzelner Teilprüfungen erfolgt analog zum anteiligen 
studentischen Workload, der auf die jeweils geprüften Lerneinheiten innerhalb eines Moduls entfällt. Einzelheiten hierzu sowie zu den jeweiligen Modulqualifikations-
zielen, -inhalten und -zugangsvoraussetzungen enthalten die Modulbeschreibungen. 
 
Zu § 13 Abs. 5: 
Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt für Studierende im berufsbegleitenden Teilzeitstudium 6 Monate und für Studierende im Vollzeitstudium 3 Monate. Auf 
begründeten Antrag kann die Bearbeitungszeit vom Prüfungsausschuss einmalig um bis zu 6 Monate verlängert werden. Der Bearbeitungszeitraum für eine erweiterte 
Masterarbeit im Umfang von 30 CP wird auf das Doppelte der regulären Bearbeitungszeit verlängert und beträgt im Teilzeitstudium insgesamt 12 Monate und im Voll-
zeitstudium 6 Monate. 
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